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5.  Wohnformen für Menschen mit Demenz

Abhängig vom Grad der Erkrankung und von der familiären Situ ation 
kommen für Menschen mit Demenz verschiedene Wohn formen in 
Betracht: von der Pflege zu Hause über Pflege-Wohngemeinschaften 
bis hin zu Einrichtungen wie Altenwohnheim, Alten- oder Pflegeheim.

5.1  Pflege zu Hause 

Die eigenen vertrauten vier Wände und das gewohnte Lebensumfeld 
geben an Demenz erkrankten Personen Geborgenheit und Sicher-
heit. Für die Betroffenen kann es deshalb besonders hilfreich sein, 
so lange wie möglich zu Hause zu wohnen. Gerade am Beginn einer 
Demenzerkrankung und wenn es Angehörige gibt, die bereit sind, 
die Versorgung zu übernehmen, ist die Pflege zu Hause eine gute Wahl. 

Schreitet die Krankheit weiter voran und sind Angehörige bei der 
Pflege zunehmend belastet, empfiehlt es sich, rechtzeitig die Hilfe 
Dritter in Anspruch zu nehmen. Dies können zum Beispiel ambu-
lante Pflegedienste oder Anbieter von Tages- und Nachtpflege sein. 
Welche Leistungen und Unterstützungsangebote die Pflege zu Hause 
im Einzelnen erleichtern können, lesen Sie ab Seite 85, Leistungen 
bei häuslicher Pflege. 

Mit besonderen Herausforderungen ist die Pflege von Menschen mit 
Demenz verbunden, wenn diese alleine leben. Hier ist es besonders 
wichtig, rechtzeitig vorzusorgen und Unterstützung zu organisieren, 
zum Beispiel über ambulante Pflegedienste, ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer oder Menschen aus dem sozialen Umfeld wie 
Bekannte oder Nachbarn. Wie lange jemand allein in seiner Woh-
nung leben kann, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Sie hängt 
von dem Erkrankten selbst und dem vorhandenen Unterstützungs-
netzwerk ab. 
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5.2  Neue Wohnformen: die Pflege-Wohngemeinschaft 

Eine Wohnform, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, sind 
ambulant betreute Wohngruppen, sogenannte Pflege-Wohngemein-
schaften oder kurz Pflege-WGs. Sie bieten die Möglichkeit, zusammen 
mit Gleichaltrigen zu wohnen und gemeinsam Unterstützung zu 
erhalten. Gleichzeitig ist ein relativ hohes Maß an Privatsphäre und 
Eigenständigkeit gewährleistet: Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner nutzen in der Regel Küche und Bad gemeinsam, können sich 
jedoch jederzeit in ihre privaten Zimmer zurück ziehen und dort 
selbstverständlich auch Besuch empfangen.

Wer eine Pflege-WG gründen möchte, kann übrigens auf Unter-
stützung durch die Pflegekassen zählen: Diese zahlen unter gewissen 
Voraussetzungen eine Anschubfinanzierung bei der Gründung, 
Zuschüsse für die Anpassung des Wohnraums sowie einen Wohn-
gruppenzuschlag. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt 

„Förderung ambulant betreuter Wohngruppen“ auf Seite 92 bezie-
hungsweise „Zuschüsse für Wohnungsumbauten“ auf Seite 91. 

Informationen zur Gründung einer Pflege-WG und zum Ver-
fahren rund um die Anträge erhalten Sie bei den Pflegekassen, 
 Ihrem  privaten Versicherungsunternehmen oder den Pflege-
stützpunkten. Auch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft stellt 
 Informationen zum Thema Pflege-WGs für an Demenz erkrankte 
Personen bereit. 

5.3  Wohnen und Pflege in einer Einrichtung 

In einem fortgeschrittenen Stadium der Demenzerkrankung führt 
oftmals kein Weg an einem Leben in einer vollstationären Einrich-
tung vorbei. Der Schritt dorthin ist sicherlich kein ein facher – weder 
für die Betroffenen noch für ihre Angehörigen. Etwas leichter wird 
er eventuell durch die Gewissheit, eine Unterbringung gefunden zu 
haben, in der der Erkrankte gut aufgehoben ist und die mög lichst 
gut zu ihm und seinen Bedürfnissen passt. Bei der Auswahl einer 
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entsprechenden Einrichtung ist die Checkliste „Auswahl eines geeig-
neten Pflegeheims“ auf Seite 130 hilfreich. 

Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Heimtypen: das Alten-
wohnheim, das Altenheim und das Pflegeheim. In Altenwohnheimen 
leben die Bewohnerinnen und Bewohner relativ selbstständig in 
kleinen Wohnungen mit eigener Küche. Es besteht jedoch die Mög-
 lich keit, die Mahlzeiten in Gesellschaft der anderen Bewohnerinnen 
und Bewohner einzunehmen.

Altenheime gewährleisten älteren Menschen, die ihren Haushalt nicht 
mehr eigenständig führen können, pflegerische Betreuung und haus-
wirtschaftliche Unterstützung. Auch hier leben die  Bewohnerinnen 
und Bewohner oft in eigenen kleinen Wohnungen oder Apartments.

In einer stationären Einrichtung ist für eine umfassende pflegerische Betreuung gesorgt.
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Pflegegeld
Menschen mit Demenz, die zu Hause versorgt werden und mindes-
tens in den Pflegegrad 2 eingestuft sind, haben Anspruch auf Pflege-
geld. Voraussetzung für den Bezug ist, dass die häusliche Pflege 
selbst sichergestellt ist, zum Beispiel durch Angehörige oder andere 
ehrenamtlich tätige Pflegepersonen. Der Pflegebedürftige erhält 
das Pflegegeld direkt von der Pflegekasse und kann über  die Ver-
wendung frei verfügen. Die Regel ist dabei, dass er es als Anerken-
nung für ihre Hilfe an die ihn versorgenden und betreuenden Per-
sonen weitergibt.

Die Höhe des Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegegrad (siehe 
Leistungstabelle auf Seite 85).

Ambulante Pflegesachleistungen
Wenn ein pflegender Angehöriger bestimmte Tätigkeiten nicht über-
nehmen kann oder möchte, besteht die Möglichkeit, auf die Hilfe 
von ambulanten Pflegediensten oder auch Einzelpflegekräften, zum 
Beispiel selbstständigen Altenpflegerinnen und Altenpflegern, 
zurückzugreifen. In diesem Fall werden sogenannte ambulante Pflege-
sachleistungen in Anspruch genommen. 
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Leistungen der häuslichen Pflege

Insbesondere folgende Bereiche werden durch das Angebot der 
häuslichen Pflege abgedeckt:
•  körperbezogene Pflegemaßnahmen (beispielsweise Körperpflege, 

Ernährung, Förderung der Bewegungsfähigkeit und  Lagerung)
•  pflegerische Betreuungsmaßnahmen (zum Beispiel Hilfe  

bei der Orientierung, bei der Gestaltung des Alltags oder auch 
bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte)

•  häusliche Krankenpflege (Leistung der gesetzlichen Kranken -
versicherung als ärztliche Anordnung wie zum Beispiel Medi-
ka mentengabe, Verbandswechsel, Injektionen)

•  Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen bei 
 pflegerischen Fragestellungen, Unterstützung bei der Vermitt-
lung von Hilfsdiensten wie Essenslieferung oder Organisation 
von Fahrdiensten und Krankentransporten

•  Hilfe bei der Haushaltsführung (zum Beispiel Einkaufen, 
 Kochen, Reinigen der Wohnung) 

Bei der Gestaltung und Zusammenstellung des Leistungsangebots 
haben Pflegebedürftige und ihre Angehörigen Wahlmöglichkeiten. 
Die Pflegeversicherung übernimmt dabei für Pflegebedürftige mit 
mindestens Pflegegrad 2 als ambulante Sachleistungen die Kosten 
für die Inanspruchnahme eines Pflegedienstes oder einer Einzelpflege-
kraft für körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreu-
ungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung bis zu einem 
gesetzlich vorgeschriebenen Höchstbetrag. Dieser richtet sich wie 
das Pflegegeld nach dem Pflegegrad. Die jeweiligen Obergrenzen für 
die Pflegegrade 2 bis 5 entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 85. 

Darüber hinaus kann auch der Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 
125 Euro im Monat für Leistungen ambulanter Pflegedienste ein-
gesetzt werden, um Unterstützung zu erhalten. In den  Pflegegraden 2 
bis 5 darf der Entlastungsbetrag jedoch nicht für Leistungen im 
Bereich der körperbezogenen Selbstversorgung genutzt werden, also 
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zum Beispiel für die Unterstützung beim morgendlichen Waschen. 
Hierfür stehen vielmehr die oben genannten Sachleistungen zur 
Verfügung. In Pflegegrad 1 besteht hingegen eine Ausnahme: Hier 
darf der Entlastungsbetrag auch für Leistungen ambulanter Pflege-
dienste im Bereich der Selbstversorgung verwendet werden. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie  im Abschnitt „Entlastungsbetrag“ 
auf der folgenden Seite.

Vor Vertragsabschluss – und zeitnah nach jeder wesentlichen Ver-
änderung – sind die Pflegedienste verpflichtet, über die voraussicht-
lichen Kosten der angebotenen Leistungen zu informieren. Der Pflege-
bedürftige erhält hierzu einen Kostenvoranschlag. Dieser sorgt für 
Transparenz, welche Leistungen mit welchen Kosten verbunden sind, 
und hilft, das persönliche Pflegepaket nach den eigenen Wünschen 
zu gestalten. 

Zu beachten ist, dass der Pflegedienst oder die Pflegekraft von den 
Pflegekassen zugelassen sein müssen, um Leistungen über sie ab-
rechnen zu können. Einen Überblick über die in Frage kommen-
den Pflegedienste geben die Leistungs- und Preisvergleichslisten 
der Pflegekassen. 

Umwandlungsanspruch
Wird der Leistungsbetrag für ambulante Pflegesachleistungen nicht 
oder nicht voll für den Bezug ambulanter Sachleistungen ausge-
schöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag auch verwendet werden, 
um eine zusätzliche Kostenerstattung für Leistungen der nach 
Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag zu 
beantragen. Auf diese Weise können maximal 40 Prozent des jewei-
ligen ambulanten Sachleistungsbetrags umgewidmet werden. Wei-
tere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Entlastungs-
betrag“ auf der folgenden Seite.
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Kombinationsleistung
Der Bezug von Pflegegeld kann mit der Inanspruchnahme von 
ambulanten Sachleistungen kombiniert werden. Das Pflegegeld 
vermindert sich in diesem Fall anteilig im Verhältnis zum Wert 
der in Anspruch genommenen Sachleistungen.

Entlastungsbetrag
Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben Anspruch auf einen Ent-
lastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Dies gilt 
auch für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1. Der Betrag ist zweckge-
bunden einzusetzen für qualitätsgesicherte Leistungen zur Entlastung 
pflegender Angehöriger sowie zur Förderung der Selbstständigkeit 
und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung 
ihres Alltags. Wird die Leistung in einem Kalenderjahr nicht aus-
geschöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag in das darauffolgende 
Kalenderhalbjahr übertragen werden.

Der Entlastungsbetrag dient der Erstattung von Aufwendungen, die 
dem Pflegebedürftigen im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme von Leistungen der Tages-  oder Nachtpflege, der Kurzzeit-
pflege, von zugelassenen Pflegediensten (in den Pflegegraden 2 bis 5 
jedoch nicht von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung) oder 
von nach Landesrecht anerkannten Angeboten zur Unter stützung 
im Alltag entstehen. Je nach Ausrichtung der anerkannten Angebote 
kann es sich dabei um Betreuungsangebote (zum Beispiel Tagesbe-
treuung, Einzelbetreuung), Angebote zur Entlastung von Pflegen-
den (zum Beispiel durch Pflegebegleiter) oder Angebote zur Entlas-
tung im Alltag (zum Beispiel in Form von praktischen Hilfen) handeln.
 
Zur Inanspruchnahme der nach Landesrecht anerkannten Angebote 
zur Unterstützung im Alltag können auch bis zu 40 Prozent des 
jeweiligen Leistungsbetrags der ambulanten Pflegesachleistung einge-
setzt werden, soweit dieser nicht bereits für den Bezug ambulanter 
Sachleistungen verbraucht wird. Dieser sogenannte Umwandlungs-
anspruch besteht neben dem Anspruch auf den  Entlastungsbetrag 
und kann daher auch unabhängig von diesem  genutzt werden. Davon 
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profitieren insbesondere an Demenz er krankte Personen und ihre 
Angehörigen. Sie können flexibler und in größerem Umfang Ange-
bote zur Unterstützung im Alltag in Anspruch nehmen.

Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel
Mit Inkrafttreten des zweiten Pflegestärkungsgesetzes haben der 
Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder die von 
der Pflegekasse beauftragten Gutachter ab dem 1.1. 2017 im Gut-
achten zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit konkrete Empfeh-
lungen zur Hilfsmittel-und Pflegehilfsmittelversorgung abzugeben. 
Diese Empfehlungen gelten jeweils als Antrag auf Leistungsgewäh-
rung, sofern der Pflegebedürftige zustimmt. Die Zustimmung erfolgt 
gegenüber dem Gutachter im Rahmen der Begutachtung und wird 
im Gutachtenformular schriftlich dokumentiert. Diese Regelung 
dient der Vereinfachung im Antragsverhalten zwischen dem Pflege -
bedürf tigen und der Kranken- und Pflegekasse. Dies betrifft zum 
Beispiel folgende Hilfs- und Pflegehilfsmittel: Badehilfen, Gehhilfen, 
Inkon tinenzhilfen, Toilettenhilfen. Kosten für Pflegehilfsmittel wer-
den von der Pflegeversicherung übernommen, wenn keine Leistungs-
verpflichtung der Krankenkasse besteht. Auch Pflege bedürftige mit 
Pflegegrad 1 können Pflegehilfsmittel erhalten.

Pflegehilfsmittel sind Geräte und Sachmittel, die die häusliche Pflege 
erleichtern oder dazu beitragen, pflegebedürftigen Menschen eine 
selbstständigere Lebensführung zu ermöglichen. Es gibt zum einen Ver-
brauchsprodukte wie Desinfektionsmittel, Einmal handschuhe oder 
Betteinlagen. Zum anderen handelt es sich um technische Hilfsmittel 
wie Pflegebetten, Rollstühle, Lagerungshilfen und Notrufsysteme.

Für Verbrauchsprodukte erstattet die Pflegekasse bis zu 40 Euro im 
Monat. Für technische Pflegehilfsmittel wie Pflegebetten oder Roll-
stühle müssen volljährige Pflegebedürftige einen Eigenanteil von 
10 Prozent, jedoch maximal 25 Euro pro Hilfsmittel bezahlen.  Oft-
mals werden diese auch leihweise von den Pflegekassen zur Verfü-
gung gestellt. In diesem Fall entfällt die Zuzahlung. Technische Hilfs-
mittel müssen übrigens nicht mehr gesondert bei der Pflegekasse 
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beantragt werden, wenn bei der Begutachtung ein solches Hilfsmittel 
empfohlen wird. 

Zuschüsse für Wohnungsumbauten
Wer möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen und dabei 
ein weitestgehend selbstständiges Leben führen möchte, braucht 
eine Wohnung, die dies ermöglicht. Dafür muss diese womöglich 
entsprechend angepasst oder umgebaut werden. Ein barrierefreies  
Bad, die Anpassung einer Kücheneinrichtung oder die Beseitigung  
von Schwellen können die Pflege zu Hause wesentlich erleichtern  
und zugleich vor Unfällen schützen. Die Pflegeversicherung unter-
stützt deshalb bauliche Anpassungsmaßnahmen durch finanzielle 
Zuschüsse. Bereits ab Pflegegrad 1 können Betroffene diese Zuschüsse 
in Höhe von bis zu 4.000 Euro je Maßnahme für  Anpassungen des 
individuellen Wohnumfeldes erhalten, wenn diese Maßnahmen  die 
häusliche Pflege des Pflegebedürftigen in der Wohnung ermög-
lichen, erheblich erleichtern oder dadurch eine möglichst selbst-
ständige Lebensführung wiederhergestellt wird. Die Finanzierung von 

Ein barrierefreies Bad kann die Pflege zu Hause wesentlich erleichtern.
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Umbaumaßnahmen sollte vor Baubeginn bei der Pflegekasse be an -
tragt werden. Hierbei sollte ein Kostenvoranschlag, ausgestellt von 
dem Unternehmen, das die Arbeiten ausführen soll, vorgelegt wer-
den. Wenn sich die Pflegesituation so verändert, dass weitere Anpas-
sungen notwendig werden, kann erneut ein Zuschuss gewährt werden.

Im Rahmen einer Wohnungsanpassung sind viele Dinge machbar, 
allerdings nicht alle sinnvoll und auch finanzierbar. Wer sich mit 
dem Gedanken an einen Umbau trägt, tut deswegen gut daran, sich 
zuvor umfassend beraten zu lassen. Dabei helfen kann eine der über 
250 Wohnberatungsstellen, die es in Deutschland gibt. Ein Verzei chnis 
mit den entsprechenden Adressen finden Interessenten auf der 
Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e. V. 
(www.wohnungsanpassung-bag.de).

Förderung ambulant betreuter Wohngruppen
Pflegebedürftige, die Pflegegeld, ambulante Pflegesachleistungen oder 
den Entlastungsbetrag beziehen und in einer ambulant betreuten 
Wohngruppe leben, können unter bestimmten Voraussetzungen zu-
sätz lich zu den sonstigen Leistungen auf Antrag eine Pauschale in 
Höhe von 214 Euro im Monat erhalten, den sogenannten Wohngrup-
penzuschlag. Mit dem Zuschlag können sie eine Person finanzieren, 
die durch die Mitglieder der Wohnge meinschaft gemeinschaft  lich 
beauftragt wird. Diese soll organisatorische, verwaltende, betreu ende 
Tätigkeiten verrichten, das Gemeinschaftsleben fördern oder bei haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützen. Ihr Einsatz ist unabhän-
gig von der individuellen pflegerischen Versorgung. Den Wohngrup-
penzuschlag können auch Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 erhalten. 
Diese müssen kein Pflegegeld, ambulante Pflegesachleistungen oder 
den Entlastungsbetrag beziehen, um den Wohngruppenzuschlag 
zu erhalten.

Genauso wie Pflegebedürftige, die alleine oder zusammen mit ihren 
Angehörigen wohnen, können auch Bewohnerinnen und Bewohner 
von ambulant betreuten Wohngruppen Zuschüsse für den Wohnungs-
umbau erhalten. Hier kann der Zuschuss bis zu viermal 4.000 Euro, 
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also maximal 16.000 Euro pro Wohngemeinschaft, betragen. Stellen 
mehr als vier Personen den Antrag für ihr gemeinsames Zuhause, 
wird der Gesamtbetrag anteilig aufgeteilt. 

Pflegebedürftige, die sich an der Gründung einer ambulant betreuten 
Wohngruppe beteiligen, können bei ihrer Pflegekasse zusätzlich zu 
den Zuschüssen für den Wohnungsumbau eine einmalige Anschub-
finanzierung beantragen. Hierbei handelt es sich um eine Förde-
rung in Höhe von bis zu 2.500 Euro. Einen Anspruch hat, wer auch 
den oben genannten Wohngruppenzuschlag erhalten kann und 
an der gemeinsamen Gründung beteiligt ist. Pro Wohngemeinschaft 
ist der Maximalbetrag auf 10.000 Euro beschränkt. Bei mehr als 
vier Gründungsmitgliedern wird der Gesamtbetrag zu gleichen Teilen 
aufgeteilt. Die Anschubfinanzierung ist zweckgebunden, um das 
neue Zuhause altersgerecht oder barrierefrei zu gestalten.

6.2  Leistungen bei voll- und teilstationärer Pflege 

Vollstationäre Pflege
Knapp ein Drittel der Pflegebedürftigen in Deutschland wird voll -
stationär versorgt. Vollstationäre Pflege bedeutet, dass die Pflege-
bedürftigen in einem zugelassenen Pflegeheim leben und dort rund 
um die Uhr versorgt werden. Pflegebedürftige haben einen Anspruch 
auf vollstationäre Pflege, wenn die häusliche oder teilstatio näre 
Pflege nicht möglich ist oder im Einzelfall nicht in Betracht kommt. 
Zur Auswahl einer geeigneten Einrichtung finden Sie weitere Infor-
mationen im Abschnitt „Wenn die Pflege von Menschen mit Demenz 
zu Hause nicht mehr zu leisten ist“ ab Seite 128. 

Die Pflegeversicherung zahlt bei vollstationärer Pflege pauschale 
Leistungen für pflegebedingte Aufwendungen einschließlich der 
Aufwendungen für Betreuung und der Aufwendungen für Leistungen 
der medizinischen Behandlungspflege.
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Leistungsbeiträge und Eigenanteile bei vollstationärer Pflege
Die Höhe des Leistungsanspruchs zur vollstationären Versorgung ist 
vom jeweiligen Pflegegrad abhängig. Mit Einführung der fünf neuen 
Pflegegrade ab 1.1. 2017 gilt: Bei Pflegegrad 1 zahlt die Pflege   kasse 
einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro im Monat. Bei Pflegegrad 2 
beträgt der Anspruch monatlich pauschal 770 Euro, bei Pflege grad 3 
monatlich 1.262 Euro, bei Pflegegrad 4 monatlich 1.775 Euro und 
bei Pflegegrad 5 monatlich 2.005 Euro (siehe  auch Tabelle auf Seite 85). 
Neu ist zudem ab 1.1. 2017, dass es für alle Pflegebedürftigen mit 
den Pflege graden 2 bis 5, die in ein und derselben Pflegeeinrichtung 
vollstationär gepflegt werden, keine Unterschiede mehr bei den 
pflegebedingten Eigenanteilen gibt. Das heißt: Wer aufgrund zuneh-
mender Pflegebedürftigkeit in einen höheren Pflegegrad wechselt, 
muss keine höhere Zuzahlung mehr leisten. Damit besteht auch kein 
Grund mehr, sich vor einer erneuten  Begutachtung und einer ent-
sprechenden Höherstufung zu sorgen.

Der pflegebedingte Eigenanteil wird im Jahr 2017 im Bundesdurch-
schnitt voraussichtlich bei 580 Euro liegen. Die exakte Höhe unter-
scheidet sich jedoch von Pflegeheim zu Pflegeheim. 

Zusätzlich zum Eigenanteil fallen bei vollstationärer Pflege für die 
Pflegebedürftigen weitere Kosten an. Hierzu zählen Kosten für die 
Unterbringung und Verpflegung. Auch müssen Bewohnerinnen 
und Bewohner einer Einrichtung gesondert berechenbare Investiti-
onskosten übernehmen. Hierbei handelt es sich um Ausgaben des 
Betreibers für Anschaffungen, Gebäudemiete und Ähnliches, die auf 
die Pflegebedürftigen umgelegt werden können. Wenn der Heim-
bewohner oder die Heimbewohnerin zudem besondere Komfort- 
oder Zusatzleistungen in Anspruch nimmt, muss er diese ebenfalls 
privat bezahlen. Grundsätzlich gilt: Da die Kosten für Verpflegung, 
Unterkunft, Investitionen und Komfortleistungen je nach Einrichtung 
sehr unterschiedlich ausfallen können, ist es dringend angeraten, 
sich bei der Auswahl eines Heims ausführlich darüber zu informieren.
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Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Versorgung)
Wenn Menschen mit Demenzerkrankung nicht mehr alleine bleiben 
und ihre Angehörigen sie nicht rund um die Uhr ver sorgen können, 
kann eine teilstationäre Versorgung eine gute Lösung sein. Die Pflege-
bedürftigen können dabei zu Hause abgeholt und nachmittags oder 
abends wieder zurückgebracht werden. Vor Ort finden verschiedene 
Beschäftigungsprogramme und körperliche Aktivitäten statt. Auch 
wird gemeinsam gegessen. 

Bei der Tages- oder Nachtpflege übernimmt die Pflegekasse für Pfle-
gebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 pflegebedingte Aufwendungen 
einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und Aufwendungen 
der notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege. 
Die Kosten für Verpflegung müssen dagegen privat getragen werden. 
Gewährt wird teilstationäre Pflege nur, wenn dies im Einzelfall erfor-
derlich ist – beispielsweise weil häusliche Pflege nicht in ausreichen-
dem Umfang zur Verfügung gestellt werden kann. Die Höhe der 
Leistung beträgt monatlich im Pflegegrad 2 bis zu 689 Euro, im Pflege-
grad 3 bis zu 1.298 Euro, im Pflegegrad 4 bis zu 1.612 Euro und im 
Pflegegrad 5 bis zu 1.995 Euro. Die teilstationäre Pflege umfasst auch 
die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Woh-
nung zur Ein richtung der Tages-  oder Nachtpflege und zurück. 

Neben der Tages-  und Nachtpflege können die Ansprüche auf ambu-
lante Sachleistungen und / oder Pflegegeld ohne Kürzung in vollem 
Umfang in Anspruch genommen werden.

Die teilstationäre Tagespflege kommt insbesondere pflegenden Ange-
hörigen zugute, die im Berufsleben stehen. Sie ist insofern ein 
wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Auch die 
Nachtpflege in einer teilstationären Einrichtung kann eine deut -
liche Entlastung sein. Gerade Demenzerkrankungen gehen häufig 
mit nächtlicher Unruhe einher, die sich zum Beispiel dadurch 
äußert, dass der Erkrankte in der Wohnung umherwandert – ein 
Risiko für ihn und eine große Belastung für die Angehörigen, die 
unter dem gleichen Dach wohnen.
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Kurzzeitpflege
Es gibt Situationen, in denen ein Pflegebedürftiger vorübergehend 
nicht mehr zu Hause versorgt werden kann und auch die oben 
beschriebene teilstationäre Pflege nicht mehr ausreicht, zum Beispiel 
bei einer akuten Krise. In einem solchen Fall kann bei der Pflege-
kasse ein Antrag auf vollstationäre Kurzzeitpflege gestellt werden. 
Voraussetzung für eine Genehmigung ist, dass die Kurzzeitpflege 
von einer Einrichtung übernommen wird, die von den Pflegekassen 
anerkannt ist. Eine Übersicht über zugelassene Kurzzeitpflegeein-
richtungen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Ihrer Pflegekasse. 

Bei der Kurzzeitpflege übernehmen die Kassen für Pflegebedürftige 
der Pflegegrade 2 bis 5 die Kosten für die pflegebedingten Aufwen-
dungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung sowie der 
Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungs-
pflege. Wie bei der Langzeitpflege werden die Unterkunfts- und Ver-
pflegungskosten allerdings nicht von der Pflegekasse übernommen 
und müssen selbst bezahlt werden. Bis zu acht Wochen pro Kalender-
jahr gewähren die Pflegekassen für Kurzzeitpflege und übernehmen 
hierfür bis zu 1.612 Euro. 

Ist Kurzzeitpflege für einen solchen relativ langen Zeitraum erforder-
lich, kann hierfür auch der Anspruch auf Verhinderungspflege 
verwendet werden, soweit dieser noch nicht verbraucht ist. Die Pflege-
kasse übernimmt in diesem Fall insgesamt bis zu 3.224 Euro im 
Kalenderjahr. Der für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene 
Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Verhinde-
rungspflege angerechnet. Mehr Informationen zur Verhinderungs-
pflege finden Sie ab Seite 119 im Abschnitt „Auszeiten von der Pflege“.

Während der Kurzzeitpflege wird bis zu acht Wochen je Kalender-
jahr die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes weitergezahlt. 

Kurzzeitpflege kann im Einzelfall auch in anderen geeigneten 
Ein richtungen in Anspruch genommen werden, die nicht durch 
einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen zur Kurzzeitpflege 
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zugelassen sind, zum Beispiel in Einrichtungen der Hilfe für behin-
derte Menschen oder ähnlich geeigneten Versorgungsstätten.

Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären  
Pflegeeinrichtungen
Spaziergänge, Vorlesen oder gemeinsames Basteln – was Menschen 
mit Demenz in häuslicher Pflege guttut, ist auch für an Demenz 
erkrankte Personen in stationären Einrichtungen eine große Berei-
cherung ihres Lebens. Das erste Pflegestärkungsgesetz machte es 
möglich, dass bis zu 20.000 weitere sogenannte  „zusätzliche Betreu -
ungs kräfte“ eingestellt werden können. Personen, die stationär 
gepflegt werden, wird durch diese zusätzliche Betreuung und Akti-
vierung mehr Zuwendung, mehr Austausch mit anderen Menschen 
sowie mehr Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Und 
das Angebot wird mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz weiter 

Pflegebedürftige, die stationär versorgt werden, nehmen durch verschiedene Betreuungsan-
gebote am sozialen Leben teil. 
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ausgebaut: Jeder Versicherte erhält ab 2017 Anspruch auf zusätzliche 
Betreuungsangebote in voll- und teilstationären Einrichtungen.

Zu den Betreuungsangeboten, die insbesondere an Demenz er krank-
ten Personen guttun, zählen beispielsweise die Anfertigung von 
Erinnerungsalben oder das gemeinsame Musizieren und Singen. Sie 
helfen bei der Aktivierung geistiger Fähigkeiten. Der Besuch von 
kulturellen Veranstaltungen, Gruppentreffen und Ähnlichem lässt 
an Demenz Erkrankte am sozialen Leben teilnehmen und stärkt 
zugleich das Gemeinschaftsgefühl der Heimbewohner untereinander.

Weitere Leistungen bei stationärer Pflege
Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen 
haben einen Anspruch auf Versorgung durch Haus- und Fachärzte 
sowie Zahnärzte. Sie haben dabei wie alle anderen Versicherten auch 
die freie Arztwahl. Dessen unbeschadet kann es für Heimbewohner 
aber von großem praktischem Vorteil sein, wenn ihre Einrichtung 
die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten organisiert. 

Mit dem Präventionsgesetz sind die Pflegekassen zudem seit 2016 
verpflichtet, in vollstationären und teilstationären Pflegeeinrich-
tungen Leistungen zur Prävention zu erbringen. Hierzu zählt zum 
Beispiel die Unterstützung von Einrichtungen bei Maßnahmen 
zur Förderung der Bewegung, der Teilhabe an sozialen Aktivitäten 
und zur Förderung einer gesunden Ernährung. 
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Leistungen für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1

Grundsätzlich werden die Leistungen der Pflegeversicherung für 
die Pflegegrade 2 bis 5 gewährt. Die Beeinträchtigungen von 
Personen im Pflegegrad 1 sind noch gering und liegen vorrangig 
im somatischen Bereich. Die Pflegeversicherung gewährt hier 
vor allem Leistungen, die den Verbleib in der häuslichen Umgebung 
sicherstellen. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 haben Anspruch 
auf den Entlastungsbetrag von bis zu 125 Euro monatlich. Außer-
dem haben sie Anspruch auf die Versorgung mit Pflegehilfs-
mitteln und bei Bedarf auf Zuschüsse für Wohnungsumbauten, den 
Wohngruppen zuschlag sowie die Anschubfinanzierung zur Grün-
dung von ambu lant betreuten Wohngruppen. Darüber hinaus 
stehen die Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsver-
hinderung zur Verfügung. Wählen Pflegebedürftige mit Pflege -
grad 1 vollstationäre Pflege, gewährt die Pflegeversicherung einen 
Zuschuss in Höhe von 125 Euro monatlich. In stationären Pflege-
einrichtungen haben sie außerdem Anspruch auf zusätzliche Betreu-
ung und Aktivierung. Und wie alle Pflegebedürftigen haben sie 
zudem ein Recht auf Pflegeberatung, Beratung in der eigenen Häus-
lichkeit und Pflege kurse für ihre Angehörigen. 
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HÖHERES PFLEGEGELD
Für alle zu Hause betreuten Pflegebedürftigen wurde 
das Pflegegeld am 1. 1. 2015 erhöht. 

MEHR GELD FÜR PFLEGEHILFSMITTEL
Bis zu 40 Euro stehen pro Monat für Verbrauchspro
dukte wie Betteinlagen oder Einmalhandschuhe zur  
Verfügung. 

WENIGER ANTRÄGE*
Für Hilfsmittel wie Gehhilfen oder Duschstühle sind keine 
Anträge mehr nötig – vorausgesetzt, der Medizi nische 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) empfiehlt diese. 

HÖHERE ZUSCHÜSSE FÜR UMBAUTEN
Bis zu 4.000 Euro können pro Maßnahme beantragt 
 werden – etwa für Arbeiten zur Türverbreiterung.

Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden 
zu Hause gepflegt – meist sorgen Angehörige oder 
ambulante Pflegedienste für sie. Um die häusliche 
Pflege zu stärken, hat die Bundesregierung die Leis
tungen für die Pflege zu Hause deutlich verbessert und 
Unterstützungsangebote ausgeweitet.

Häusliche Pflege

INDIVIDUELLE PFLEGEBERATUNG
Seit dem 1. 1. 2016 haben auch Angehörige 
oder weitere Personen einen eigenen Anspruch 
auf Pflegeberatung mit oder ohne Beteili 
gung der pflegebedürftigen Person. Voraus
setzung dafür ist das Einverständnis der 
pflegebedürftigen Person. 

Häusliche Pflege 
mit Unterstützung 

Hilfe bei der Pflege im häuslichen 
Umfeld bieten zum Beispiel 
ambulante Pflegedienste oder 
Einrichtungen der Tages und 
Nachtpflege.
 
HÖHERE PFLEGESACH
LEISTUNGEN
Für alle Pflegebedürftigen sind 
am 1. 1. 2015 die Ansprüche 
auf Pflege sachleistungen für 
die häusliche Pflege gestiegen.
 
AUSBAU DER TAGES UND 
NACHTPFLEGE 
Für die Tages und Nachtpflege 
steht deutlich mehr Geld zur 
 Verfügung. Sie werden nicht mehr 
mit Geld und Sachleistungen 
verrechnet.

DIE PFLEGESTÄRKUNGSGESETZE: 
LEISTUNGEN FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE 
IN DER ÜBERSICHT.
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* gültig ab 1. 1 .2017

PflegePflege

HÖHERE LEISTUNGSBETRÄGE 
Für alle Pflegebedürftigen in vollstationärer Pflege 
wurden am 1 . 1. 2015 die Leistungsbeträge angehoben. 

NEUERUNGEN BEI DEN EIGENANTEILEN *
Ab 2017 gilt in jeder vollstationären Pflegeeinrichtung 
ein einrichtungseinheitlicher pflegebedingter Eigen
anteil. Das heißt: Es gibt innerhalb ein und derselben 
 Einrichtung keinen Unterschied mehr bei den pflege
bedingten Eigenanteilen der Bewohnerinnen und Bewoh
ner mit den Pflegegraden 2 bis 5. 
 
MEHR BETREUUNGSANGEBOTE* 
Mehr Zeit für Spaziergänge oder Vorlesen – zusätzliche 
Betreuungsangebote kommen allen Pflegebedürftigen 
in stationären Einrichtungen zugute.

Pflege in einer Einrichtung 
Knapp ein Drittel der Pflegebedürftigen werden in einem 
Alten, Pflege oder Altenwohnheim gepflegt. Auch ihnen 
kommen die Neuerungen zugute. 

AUSWEITUNG DER 
KURZZEITPFLEGE
Bis zu acht Wochen Kurzzeit
pflege sind im Jahr möglich.

 
ANGEBOTE ZUR UNTER
STÜTZUNG IM ALLTAG* 
Ab dem 1. 1. 2017 können alle 
Pflegebedürftigen den Entlas
tungsbetrag in  Höhe von bis zu 
125 Euro im Monat in Anspruch 
nehmen. Damit können Kosten 
für Angebote zur Unterstützung 
im Alltag erstattet werden. 
 
FÖRDERUNG BETREUTER 
WOHNGRUPPEN
Maximal 10.000 Euro An schub
finanzierung gibt es für die 
Gründung betreuter Wohngrup
pen, bis zu 16.000 Euro je Maß
nahme für den Wohnungsumbau. 
Pflege bedürftige erhalten ab 
dem 1. 1. 2017 monatlich einen 
Wohngruppen zuschlag von 
214 Euro.* 
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V.  Hilfe für pflegende  
Angehörige

Es gibt nichts zu beschönigen: Die Diagnose „Demenz“ ist ein tief-
greifender Einschnitt in das Leben. Das gilt natürlich in erster 
Linie für die oder den Betroffenen, dann aber auch für die Angehö-
rigen. Die Vorstellung, den Zugang zu einem geliebten Menschen 
Schritt für Schritt zu verlieren, kann Angst und Verzweiflung aus-
lösen. Umso wichtiger ist es für Angehörige, von Anfang an, nicht 
nur die an Demenz erkrankte Person im Auge zu behalten, sondern 
auch sich selbst. 

1.  Auswirkungen der Krankheit auf die Angehörigen

Angehörige, die ein Familienmitglied mit Demenz pflegen, müssen 
einen grundsätzlichen Widerspruch aushalten: Sie sind auf der einen 
Seite darauf angewiesen, eine enge Gefühlsbindung zu dem erkran-
kten Menschen aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite müssen 
sie täglich ein kleines Stück von dem Menschen Abschied nehmen, 
der er früher war. Unter dem großen Druck leiden manchmal die 
Gefühle, die man für die betroffene Person eigentlich empfindet, 
oder werden von Wut und Resignation abgelöst. Um den positiven 
Gefühlen wieder mehr Raum zu geben, ist es dringend notwendig, 
sich Auszeiten zu nehmen. Auch die erkrankte Person profitiert von 
der Entspannung, denn sie spürt die Gefühle, die ihr entgegen-
gebracht werden. 
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1.1 Gebundenheit und Vereinsamung

Ich habe meine Mutter immer für den Umgang mit meinem an 
Demenz erkrankten Vater kritisiert. Ich habe viele ihrer Handlungen 
als zu hart empfunden, wie zum Beispiel, dass sie meinem Vater 
das Autofahren verboten hat. Seitdem ich kürzlich nur einen ein-
zigen Tag mit ihm ganz allein verbracht habe, verstehe ich sie 
nun viel besser. Das Leben mit meinem an Demenz erkrankten Vater 
ist viel anstrengender, als ich es mir vorgestellt habe.

Im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit können an Demenz 
Erkrankte praktisch nicht mehr allein gelassen werden. Sie benötigen 
rund um die Uhr Aufmerksamkeit, Ansprache und Orientierung. 
Für die pflegenden Angehörigen bedeutet dies, dass immer weniger 
Zeit bleibt, eigenen Interessen und Hobbys nachzugehen. Aus Zeit-
mangel, aber auch aus Scham über vielleicht unangemessenes Ver-
halten der erkrankten Person werden häufig die Beziehungen zu 
Freunden und Verwandten vernachlässigt oder aufgegeben. Die pfle-
genden Angehörigen geraten so in Gefahr, immer mehr zu verein-
samen. Zieht sich zudem die Familie zurück, macht der Hauptpflege-
person Vorwürfe oder gibt unangebrachte Ratschläge, wird das 
Gefühl der Isolation oft übermächtig.

Sie sollten daher versuchen, möglichst früh gegenzusteuern. Infor-
mieren Sie Verwandte rechtzeitig über die Besonderheiten der Krank-
heit, schildern Sie ihnen Ihre Situation und binden Sie sie in die 
Pflege mit ein. Da Außenstehende die Situation meist falsch einschät-
zen, ist es wichtig, dass Sie auf Ihre Familienmitglieder zugehen, 
das Gespräch suchen oder zur Hilfe auffordern.
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1.2 Veränderte Rollen und Beziehungen innerhalb der Familie

Die Tochter verbietet ihrem Vater das Autofahren oder fordert ihn zum 
Rasieren und Waschen auf, der Mann führt den Haushalt seiner 
erkrankten Ehefrau – fast immer führt die zunehmende Hilfsbedürf-
tigkeit von Menschen mit Demenz dazu, dass sich die Beziehungen 
innerhalb der Familie verändern. Aufgaben und Verantwortlich-
keiten müssen neu verteilt und frühere Rollenverhältnisse aufge-
geben werden.

Die Angehörigen sind dazu gezwungen, aus der Rolle des Kindes oder 
des Ehepartners in die Rolle desjenigen zu schlüpfen, der für seine 
Eltern oder seinen Partner die Verantwortung trägt. Der Rollenwech-
sel kann für beide Seiten erhebliche Probleme verursachen. So ent-
wickelt etwa die Ehefrau Gewissensbisse, wenn sie ihrem erkrankten 
Mann sagen muss, was er zu tun hat oder nicht. Vielleicht ist es 
eine große Herausforderung, erstmals die finanziellen Angelegen-
heiten der Familie zu regeln. Ehemänner müssen hingegen in man-
chen Fällen erst lernen, den Haushalt zu ver richten, also etwa zu 
kochen, zu waschen und zu bügeln. Der Rollenwechsel zwischen 
Eltern und Kindern ist emotional oft besonders belastend: Die Eltern 
werden zunehmend wie Kinder, bleiben aber trotzdem die Eltern. 
Dieser Widerspruch macht es sehr schwierig, die Verantwortung für 
die Eltern zu übernehmen.

Vielleicht wird für Kinder an Demenz erkrankter Eltern der Rollen-
 tausch einfacher, wenn sie sich vor Augen führen, dass die Über-
nahme von Verantwortung für Vater oder Mutter respektvolles Ver-
halten nicht ausschließt. An Demenz erkrankte Menschen sind 
im Gegenteil sehr auf ihre Würde bedacht. Haben sie das Gefühl, 
zu sehr wie Kinder behandelt zu werden, können sie mit Wut 
oder Rückzug reagieren. 
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1.3 Emotionale Reaktionen

Bei der dauerhaften Pflege von an Demenz Erkrankten werden die 
Betreuenden mit einer Reihe unterschiedlicher Gefühle konfrontiert. 
Angst spielt oft eine große Rolle. Das mag die Furcht davor sein, 
dass sich der betroffene Mensch verletzt oder einen Unfall hat, oder 
die Sorge darum, was aus ihm wird, wenn einem selbst etwas zu-
stößt. Es ist wichtig, dass sich pflegende Angehörige, sobald ihre Ängste 
überhandnehmen, Beratung holen. Hilfreich können Gespräche 
mit einer Ärztin beziehungsweise einem Arzt oder etwa einem Geist-
lichen sein. Hinzu kommen Abschied und Trauer. Leben mit einem 
an Demenz erkrankten Familienangehörigen oder Freund bedeutet 
ein langes und schmerzvolles  Abschiednehmen von einem vertrau-
ten Menschen, seinen Wesenszügen und Fähigkeiten sowie von 
gemeinsamen Zukunfts plänen. Versuchen Sie, gemeinsam ein 
möglichst positives Verhältnis zu der neuen  Situation aufzubauen, 

Aufmerksamkeit, Ansprache und Orientierung sind für Menschen mit Demenz sehr wichtig.
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sich am Vorhandenen zu erfreuen und die Trauer nicht überhand-
nehmen zu lassen.

Die spezifischen Verhaltensweisen der Kranken wie ständiges Wieder-
holen von Fragen, Uneinsichtigkeit gegenüber logischer Argumen-
tation oder falsche Anschuldigungen machen häufig wütend und 
zornig, da oft alle normalen Konfliktbewältigungsstrategien ver-
sagen. Da kann schnell mal der Geduldsfaden reißen, sodass die 
betreuende Person explodiert und die erkrankte Person anschreit 
und beschimpft. Im Nachhinein reagieren die Pflegenden meist 
beschämt und mit Schuldgefühlen auf die Wutanfälle . Zur Wieder-
gutmachung verstärken sie ihre Bemühungen bei der Pflege oft 
noch. Damit setzen sie jedoch ungewollt einen verhängnis vollen 
Kreislauf in Bewegung: Sie strengen sich noch mehr an, ihre Belas-
tung steigt und dann reißt der Geduldsfaden oft umso schneller. In 
der Folge werden die Bemühungen noch mehr verstärkt.

Für Angehörige ist es wichtig zu erkennen, dass Aggressivität und 
Reizbarkeit keine Zeichen mangelnder Zuneigung sind, sondern 
einer – nehmen die Wutanfälle überhand – ernst zu nehmenden 
Überforderung. Suchen Sie sich dringend Entlastungsmöglich-
keiten, um diesen verhängnisvollen Kreislauf zu durchbrechen. 
 Die folgenden Kapitel zeigen Ihnen auf, wo und wie Sie Hilfe 
 finden können.
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2.  Wie belastet sind Sie? 

Testen Sie Ihr persönliches Stressniveau!

Immer Oft Manchmal Selten Nie

1. Ich mache mir Sorgen.     

2.  Ich fühle mich schon beim 
 Aufstehen müde und erschöpft.     

3.  Ich würde meine Freunde gern 
häufiger sehen.     

4.  Ich schäme mich für das 
Verhalten  meines Angehörigen.     

5.  Ich weiß nicht mehr, wie es 
weitergehen soll.     

6.  Das Verhalten meines 
Angehörigen  macht mir Angst.     

7.  Ich habe finanzielle Probleme.     

8.  Ich würde gern öfter unter 
 Leute gehen.     

9.  Mein Angehöriger verlangt mehr 
von mir, als ich geben kann.     

10.  Meine Familie kritisiert mich 
häufig.     

11.  Niemand hat Verständnis für das, 
was ich erlebe.     

12.  Ich fühle mich von meinen 
 Angehörigen im Stich gelassen.     

13.  Ich fühle mich von Ärztinnen 
und Ärzten und Pflegediensten 
im Stich gelassen.

    

14.  Ich habe gesundheitliche 
Probleme.     

15.  Ich habe keine Zeit für mich 
selbst.     

16. Ich fühle mich allein und isoliert.     
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Testen Sie Ihr persönliches Stressniveau!

Immer Oft Manchmal Selten Nie

17.  Ich ärgere mich schnell über das 
Verhalten meines Angehörigen.     

18. Ich breche oft in Tränen aus.     

19.  Es fällt mir schwer, 
 Entscheidungen zu treffen.     

Auf der Basis von: „Leben mit der Alzheimer-Krankheit“.
Hrsg. von: Alzheimer Forschung Initiative e. V., Düsseldorf, 3. Auflage, Seiten 46/47.

Haben Sie mehr als ein Drittel (sieben) der Fragen mit „oft“ oder 
sogar mit „immer“ beantwortet, ist Ihr persönliches Stressniveau 
bereits um einiges zu hoch. Sie sollten sich möglichst schnell um 
Hilfe bemühen: Sprechen Sie Ihre Verwandten an oder kümmern 
Sie sich um professionelle Pflegekräfte. In den folgenden Kapiteln 
erfahren Sie, an welche Stellen Sie sich wenden können, um die not-
wendige Hilfe zu erhalten.

Wenn Sie mehr als zwei Drittel (14) der Fragen mit „oft“ oder „immer“ 
beantwortet haben, ist Ihr Stressniveau schon alarmierend hoch 
angestiegen. Sie sollten sich sofort in ärztliche Behandlung begeben, 
denn die depressive Stimmung der Seele strahlt auch auf den 
Körper aus – Ihre Gesundheit ist in ernsthafter Gefahr! Ihre Situation 
kann und muss sich ändern: Nehmen Sie Kontakt nach „draußen“ 
auf und kümmern Sie sich um entsprechende Hilfsangebote! Die 
folgenden Kapitel können Ihnen dabei behilflich sein.



110 Hilfe für pflegende Angehörige

3.  Informations- und Beratungsangebote für  
pflegende Angehörige 

Oft fällt es den betreuenden Familienmitgliedern schwer, Hilfe anzu-
nehmen. Dabei können die Angst, versagt zu haben, oder die Scheu, 
fremde Personen in die Privatsphäre eindringen zu lassen , eine 
Rolle spielen. Die Erfahrung zeigt aber, dass betroffene Personen, die 
fremde Hilfe in Anspruch nehmen, durchweg davon profitieren. 
Häufig äußern sie Bedauern darüber, sich nicht schon früher um 
Hilfsangebote gekümmert zu haben. 

Pflegende Angehörige sollten sich jetzt beraten lassen, selbst wenn sie 
bereits in der Vergangenheit beraten worden sind. Denn die Pflege -
stärkungsgesetze ermöglichen neue und bessere Unterstützungs- 
und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige, zum Beispiel 
die Tagespflege. Im Folgenden erfahren Sie, wo Sie sich über die Leis-
tungen und Angebote beraten und informieren können oder direkt 
Unterstützung oder Austausch im Alltag erfahren. 

3.1 Recht auf individuelle Pflegeberatung durch die Pflegekassen

Die Demenzerkrankung eines Menschen stellt die Familien un wei-
gerlich vor viele Fragen: Wie reagiere ich am besten auf das verän-
derte Verhalten des Betroffenen? Welche Möglichkeiten des Aus-
tausches bestehen, zum Beispiel mit anderen Familien? Welche 
Betreuungsangebote für an Demenz erkrankte Menschen gibt es vor 
Ort? Wer kann bei der Pflege einspringen, wenn ich selbst einmal 
krank bin oder in den Urlaub fahren möchte? Wer übernimmt dann 
die anfallenden Kosten? 

Sie als Angehöriger haben – das Einverständnis des zu Pflegenden 
vorausgesetzt – ein Recht auf kostenlose und individuelle Pflege-
beratung durch die Pflegekasse und sollten dieses unbedingt 
wahrnehmen. 
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Die Pflegekassen benennen Ihnen eine Pflegeberaterin oder einen 
Pflegeberater, der Ihnen hilft, aus den verschiedenen Angeboten 
die für Ihre Pflegesituation passenden Leistungen und Angebote 
zusammenzustellen. Die Beratung hat dabei frühzeitig, umfassend 
und kostenlos zu erfolgen. Wenn Sie einen Antrag auf Pflegeleistungen 
stellen, bietet Ihnen die Pflegekasse von sich aus einen Beratungs-
termin an, der spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Ein-
gang des Antrages durchzuführen ist. Alternativ hierzu kann Ihnen 
die Pflegekasse auch einen Beratungsgutschein ausstellen. In die-
sem sind unabhängige und neutrale Beratungsstellen benannt, bei 
denen Sie sich zulasten der Pflegekasse ebenfalls innerhalb der 
Zwei-Wochen-Frist kostenlos beraten lassen können. Die Pflege-
beraterinnen und -berater kommen auf Wunsch auch zu Ihnen 
nach Hause, auch zu einem späteren Zeitpunkt. Sie nehmen sich 
Ihrer Sorgen an, informieren umfassend über die verschiedenen 
Leistungs- und Unterstützungsangebote und begleiten Sie in der 
jeweiligen Pflegesituation. 

Die Pflegeberaterinnen und -berater helfen Ihnen, aus den verschiedenen Angeboten die für 
Ihre Pflegesituation passenden Leistungen zusammenzustellen.
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Die Pflegeberatung

Hier erhalten Pflegebedürftige und pflegende Angehörige Informa-
tionen und Unterstützung unter anderem in folgenden Punkten:
•  individuelle Beratung zum Leistungsangebot der Pflegekassen
•  Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen bei 

der Erstorganisation der Pflege
•  Hilfe bei der Auswahl von ambulanten Pflegediensten und 

Haushaltshilfen
•   Hilfe bei der Auswahl von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen
•  Unterstützung bei der Organisation von Kurzzeit- und 

 Verhinderungspflege
•   Erarbeitung von Anträgen und Erledigung aller Verwaltungs- 

vorgänge bei der Pflegekasse
•   Erstellung eines individuellen Versorgungsplans
•   Begleitung bei der Umsetzung des Versorgungsplans 
•   Beratung zu Vorsorge- und Rehabilitationsaufenthalten
•   Beratung bei der Auswahl eines Pflegeheims oder einer anderen 

Betreuungseinrichtung
•   Information und Beratung zur Gründung von Pflege- 

Wohngemeinschaften
•   Beratung zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
•   Beratung zur sozialen Absicherung der pflegenden Angehörigen

3.2 Weitere Informations- und Beratungsmöglichkeiten

Außer den Pflegekassen gibt es eine ganze Reihe weiterer Einrich-
tungen oder Personen, die Sie je nach ihrem Schwerpunkt zu Leis-
tungen und Angeboten der Pflegeversicherung, zum Umgang mit 
einem an Demenz Erkrankten oder zu medizinischen Fragen infor-
mieren und beraten. Es gibt zahlreiche gemeinnützige Beratungs-
stellen, zum Beispiel bei Ihrer Stadt- beziehungsweise Gemeindever-
waltung sowie bei örtlichen Sozialverbänden und Selbsthilfegruppen.
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Pflegestützpunkte
Pflegeberatung können Sie statt bei der Pflegekasse auch bei einem 
Pflegestützpunkt erhalten. Dort arbeiten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Pflege- und Krankenkassen, der Altenhilfe oder der 
Sozialhilfeträger unter einem Dach zusammen. Wohnortnahe 
Pflegestützpunkte gibt es allerdings nicht überall. Die Adresse des 
nächstgelegenen Pflegestützpunktes erfahren Sie bei Ihrer Pflege- 
beziehungsweise Krankenkasse oder im Bürgerbüro Ihres Rathauses. 
Das Zentrum für Qualität in der Pflege bietet auf der Website 
www.bdb.zqp.de eine Datenbank an, über die bundesweit Pflege-
stützpunkte, aber auch weitere Beratungsangebote zur Pflege zu 
finden sind. 

Regionale Demenznetzwerke
In vielen Regionen Deutschlands existieren bereits Netzwerke für 
Menschen mit Demenz oder Pflegenetzwerke. Sie leisten vielerorts 
einen wichtigen Beitrag, um die Versorgung zu verbessern, indem 
sie versuchen, das regionale Angebot und den tatsächlichen Bedarf 
besser in Einklang zu bringen. Doch was macht ein Netzwerk erfolg-
reich? Erfolgsfaktoren und Bedingungen wurden genauer beforscht. 
Das Online-Angebot www.demenznetzwerke.de macht Ergebnisse 
und Dokumente nutzbar – mit einem Werkzeugkasten soll die Grün-
dung von neuen Netzwerken angeregt und erleichtert werden. Hier 
finden sich zahlreiche Materialien, die sich in der Praxis der evalu-
ierten Netzwerke bewährt haben. 

Bürgertelefon zur Pflegeversicherung
Besonders schnell und unkompliziert ist die Hilfe, die Betroffene und 
ihre Angehörigen am Bürgertelefon zur Pflegeversicherung erhalten. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgertelefons beant wor-
ten unter der Rufnummer 030 / 340 60 66 - 02 montags bis donners-
tags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr alle Fragen zur 
Pflegeversicherung. Gehörlose und Hörgeschädigte er reichen den 
Beratungsservice über Fax oder E-Mail:  
030 / 340 60 66 - 07 und info.gehoerlose@bmg.bund.de
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Sozial- und Gesundheitsamt
Das Sozialamt ist fast überall für die sogenannte Altenhilfe zuständig. 
Es springt nicht nur bei finanziellen Notlagen ein, sondern infor-
miert auch über andere Hilfsangebote. Wenn sich in Ihrer Nähe ein 
Pflegestützpunkt befindet, wird die Altenhilfe dort ebenfalls anzu-
treffen sein. Beratung und Auskunft gibt darüber hinaus der Sozial-
psychiatrische Dienst des Gesundheitsamts.

Wohlfahrtsverbände und Leistungsanbieter
Die örtlichen Wohlfahrtsverbände wie das Deutsche Rote Kreuz, die 
Caritas, die Diakonie oder die Arbeiterwohlfahrt beraten un abhän-
gig von Religionszugehörigkeit oder Mitgliedschaften. Auch andere 
Leistungsanbieter wie private Träger bieten hier ihre Unterstützung an.

Krankenkassen
Ihre Krankenkasse, bei der auch Ihre Pflegekasse angegliedert und 
erreichbar ist, berät ebenfalls bei Fragen der Gesundheitsvorsorge und 
Rehabilitation. Sie ist zudem in den Pflegestützpunkten vertreten.

Deutsche Alzheimer Gesellschaft und Selbsthilfegruppen
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft und ihre zahlreichen überregio-
nalen Vereinigungen bieten ein dichtes Netz von Unterstützungs- 
und Beratungsmöglichkeiten. Sie geben auch Mitgliederzeitschriften 
und Informationsmaterial heraus. Darüber hinaus können sie oft 
Kontakt zu ehrenamtlichen Helferkreisen und ähnlichen Entlastungs-
angeboten sowie zu Angehörigen- und Selbsthilfegruppen vor 
Ort vermitteln.

Pflege in Not – Beratungs- und Beschwerdestelle bei  
Konflikten und Gewalt
Die Berliner Beratungsstelle „Pflege in Not“ bietet Angehörigen, 
Betroffenen und Pflegepersonal (aus dem ambulanten und stationä-
ren Bereich) unbürokratisch spezifische Hilfemöglichkeiten in 
Gewalt- und Konfliktsituationen. Sie unterstützt die Beteiligten auch 
emotional und bietet psychologische Beratung an.
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Professionelle Helferinnen und Helfer
Bei medizinischen Fragen zu Demenzerkrankungen ist natürlich 
auch der Hausarzt beziehungsweise ein Neurologe oder Psychiater 
ein geeigneter Ansprechpartner. Bei Problemen sozialer Natur 
können Sozialarbeiter weiterhelfen.

Psychiatrische Krankenhäuser und gerontopsychiatrische Zentren
Viele psychiatrische Kliniken verfügen über sogenannte geronto-
psychiatrische Abteilungen, die die Behandlung psychiatrischer 
Erkrankungen im Alter zur Aufgabe haben. Neben Diagnose und 
teilstationären Betreuungs- und Behandlungsangeboten bieten 
sie auch Beratung und Informationsmaterial für pflegende Ange-
hörige von an Demenz erkrankten Menschen.

4.  Leistungen und Unterstützungsangebote für 
pflegende Angehörige

Die Pflege eines an Demenz erkrankten Angehörigen ist eine seelisch 
und körperlich belastende Aufgabe. Wer sie annimmt, sollte sich 
hierüber im Klaren sein – und er sollte sich von Anfang an beim 
Helfen helfen lassen. Denn wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, 
ist mit dieser Aufgabe nicht alleine. Nachfolgend sind Unterstüt-
zungs- und Hilfsangebote aufgeführt, die die häusliche Pflege erheb-
lich erleichtern. 

4.1 Kostenloser Pflegekurs 

Wenn Sie als Angehöriger einen Pflegebedürftigen versorgen, haben 
Sie das Recht, an einem kostenlosen Pflegekurs der Pflege kassen 
teilzunehmen. Diese Kurse werden zum Teil in Zusammenarbeit mit 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, mit Volkshochschulen, 
der Nachbarschaftshilfe oder Bildungsvereinen durchgeführt. Sie 
bieten praktische Anleitung und Informationen, aber auch Bera-
tung und Unterstützung. Für pflegende Angehörige ist dies eine gute 
Gelegenheit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und 
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neue Kontakte zu knüpfen. Einzelschulungen können auch zu Hause 
beim Pflegebedürftigen stattfinden.

4.2 Unterstützung für den Betreuungsalltag zu Hause 

Welche Art der Unterstützung angemessen ist, hängt vom Stadium  
der Krankheit und der persönlichen Pflegesituation ab. In einer 
frühen Stufe können zum Beispiel ambulante Angebote wie Nach bar-
schaftshilfe oder beispielsweise „Essen auf Rädern“ ausreichend 
sein, um für Entlastung zu sorgen. Mit dem Fortschreiten der Krank-
heit benötigen Sie voraussichtlich mehr Unterstützung. Neben 
den Leistungen ambulanter Pflegedienste können Ihnen teilstatio-
näre Einrichtungen wie Tagesstätten oder Einrichtungen zur Kurz-
zeitpflege helfen, die häusliche Pflege fortzusetzen. Welche Angebote 
es in Ihrer Nähe gibt, erfahren Sie bei Ihrer Pflegekasse oder im 
nächstgelegenen Pflegestützpunkt. Sie sollten unbedingt darauf 
achten, dass die von den verschiedenen Diensten angebotenen Hilfe-
leistungen die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl der Pfle-
gebedürftigen unterstützen – das heißt, die Pflegedienste sollten 
nach dem Prinzip der sogenannten aktivierenden Pflege arbeiten. 

Leistungen ambulanter Pflegedienste
Ambulante Pflegedienste können Angehörige bei verschiedenen 
Tätigkeiten unterstützen oder diese ganz für sie übernehmen. Man 
bezeichnet diese Leistungen auch als ambulante Pflegesachleistungen. 
Hierzu zählen körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische 
Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung. 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen haben dabei Wahlmöglich-
keiten, wie sie die Leistungen entsprechend ihrer persönlichen 
Situation gestalten und zusammensetzen möchten. Welche Pflege-
sachleistungen Pflegebedürftige in welchem Umfang in Anspruch 
nehmen können und was hier zu beachten ist, lesen Sie ausführlich 
im Abschnitt „Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen 
mit Demenz“ ab Seite 84.
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Leistungen mobiler sozialer Dienste
Neben der ambulanten Pflege gibt es noch eine Reihe weiterer Hilfs-
dienste, die Unterstützung zu Hause anbieten. Diese sogenannten 
mobilen sozialen Dienste werden von den Wohlfahrtsverbänden, 
vom Sozialamt oder von freien Vereinen oder Initiativen organi-
siert und sind nicht Teil des Leistungsspektrums der Pflegeversiche-
rung. Sie bieten Dienstleistungen wie Mahlzeitendienste, Hilfe bei 
der Haushaltsführung, Reinigungs- und Reparaturdienste, Fahr- und 
Begleitdienste sowie Vorlese- und Schreibdienste an.

Angebote zur Unterstützung im Alltag
Diese tragen dazu bei, Pflegepersonen zu entlasten, und helfen 
Pflege bedürftigen, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung 
zu bleiben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und ihren Alltag 
weiterhin möglichst selbstständig bewältigen zu können. 

Leistungen der ambulanten Pflegedienste lassen sich „maßgeschneidert“ für die persönliche 
Lage auswählen.
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Zur Erstattung der Kosten kann der Entlastungsbetrag in Höhe von 
bis zu 125 Euro im Monat eingesetzt werden, wenn es sich um ein 
nach Landesrecht anerkanntes, qualitätsgesichertes Angebot handelt. 
Nur nachgewiesene Ausgaben werden von der Pflegekasse ersetzt.

Folgende Angebote zur Unterstützung im Alltag werden unterschieden:

a) Angebote zur Entlastung von Pflegenden
Hierbei handelt es sich um Angebote, die sich gezielt auf die Unter-
stützung der Betroffenen in ihrer Eigenschaft als Pflegepersonen 
ausrichten, zum Beispiel in Form einer kontinuierlichen qualifizier-
ten Pflegebegleitung oder als feste Ansprechpartner in Notsitua-
tionen. Sie ergänzen die Betreuungsangebote sowie Angebote zur Ent-
lastung im Alltag, die sich direkt an die Pflegebedürftigen richten.

b) Betreuungsangebote 
An manchen Orten organisieren beispielsweise regionale Alz heimer- 
 Gesellschaften Betreuungsgruppen für Alzheimer-Patienten, um 
deren Familien zu entlasten. An Demenz erkrankte Personen werden 
dort einmal oder mehrmals die Woche für einige Stunden von 
geschulten freiwilligen Helferinnen oder Helfern sowie ausgebilde-
ten Fachkräften betreut. In dieser Zeit finden in der Regel gemein-
same Tätigkeiten und Ausflüge statt. Zudem gibt es auch Angebote 
zur Betreuung zu Hause.

c) Angebote zur Entlastung im Alltag
Die Auswahl möglicher Angebote zur Entlastung im Alltag ist groß. 
Sie reicht von Serviceleistungen rund um den Haushalt und die 
unmittelbare häusliche Umgebung bis zur Organisation des Alltags. 
Beispiele sind die Wohnungsreinigung oder der Wocheneinkauf 
mit dem Pflegebedürftigen. Die Helferinnen und Helfer können aber 
die Pflegebedürftigen auch zu Terminen begleiten oder sie bei der 
Erledigung von Anträgen oder Behördengängen unterstützen. Auch 
dies kann Ihnen als Pflegender mehr freie Zeit verschaffen und 
fördert zudem die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen.



Hilfe für pflegende Angehörige 119

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen
Insbesondere für berufstätige Angehörige stellen teilstationäre  
Angebote eine wichtige Entlastung bei der Pflege dar. Bei der Tages-
pflege werden Pflegebedürftige tagsüber unter der Woche in einer 
Einrichtung betreut. Neben Tagespflegeeinrichtungen gibt es auch 
Angebote der teilstationären Nachtpflege, in denen ausschließlich 
die Versorgung über Nacht sichergestellt ist. Weitere Informationen 
finden Sie im Abschnitt „Leistungen bei voll- und teilstationärer 
Pflege“ ab Seite 93.

Angehörigengruppen
Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Selbsthilfeverbände wie die 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft und Kirchengemeinden bieten 
vielerorts Gesprächskreise für Angehörige an. Angehörigengruppen 
können helfen, den belastenden Betreuungsalltag gemeinsam besser 
zu bewältigen. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Menschen 
auszutauschen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden 
wie Sie selbst. Zudem erhalten Sie dort Informationen über die 
Krankheit sowie Tipps zu Hilfsangeboten. 

4.3 Auszeiten von der Pflege

Während jeder Pflege gibt es Phasen, in denen einem die Situation 
über den Kopf wächst oder – zum Beispiel aufgrund einer Erkran-
kung – die Pflege kurzzeitig nicht geleistet werden kann. Hier können 
Auszeiten helfen, Kraft zu tanken und den Kopf frei zu bekommen 
beziehungsweise die Krankheitsphase zu überbrücken. Auszeiten gibt 
es in verschiedenen Längen und Formen, sodass ganz unterschied-
liche Bedürfnisse befriedigt werden können:

Verhinderungspflege
Wenn Sie Urlaub machen möchten oder selbst krank sind und sich 
nicht um Ihren Angehörigen kümmern können, gibt es die Möglich-
keit, eine Ersatzpflege zu beantragen. Diese sogenannte Verhinde-
rungspflege kann entweder durch einen ambulanten Pflegedienst, 
durch Einzelpflegekräfte, durch ehrenamtliche Pflegepersonen, 
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aber auch durch nahe Angehörige erfolgen. Die Leistungen für 
Verhinderungspflege können Sie auch in Anspruch nehmen, wenn 
die Ersatzpflege in einer Einrichtung stattfindet. Fragen Sie bei 
den Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern Ihrer Pflegekasse oder 
dem örtlichen Pflegestützpunkt nach, welche Ein richtungen in 
Ihrer Nähe Verhinderungspflege anbieten.

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 können Verhinderungs pflege 
für bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr in Anspruch nehmen. Für 
diesen Zeitraum übernimmt die Pflegekasse Kosten bis zu 1.612 Euro. 
Kümmern sich nahe Angehörige in dieser Zeit um die Pflege, rich-
tet sich die Leistung nach der Höhe des Pflegegeldes. Voraus setzung 
für die Verhinderungspflege ist, dass Sie Ihren Ange hörigen seit min-
destens sechs Monaten zu Hause pflegen. Der Antrag für die Verhin-
derungspflege muss bei der zuständigen Pflege kasse gestellt werden. 

Übrigens: Sie können die Leistungen für die Kurzzeit- und Verhin-
derungspflege miteinander kombinieren. Wenn die Leistungen für 
Kurzzeitpflege im Jahr nicht oder nicht vollständig abgerufen wer-
den, können bis zu 50 Prozent – das sind 806 Euro – dieser Leistungen 
für die Verhinderungspflege verwendet werden. Die Leistungen für 
die Verhinderungspflege lassen sich so auf maximal 2.418 Euro im 
Kalenderjahr erhöhen. Der für die Verhinderungspflege in Anspruch 
genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine 
Kurzzeitpflege angerechnet.

Umgekehrt gilt: In Verbindung mit ungenutzten Mitteln der Ver-
hinderungspflege kann die Leistung der Kurzzeitpflege von 1.612 Euro 
auf bis zu 3.224 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Mehr Infor-
mation zur Kurzzeitpflege finden Sie im Abschnitt „Leistungen bei 
voll- und teilstationärer Pflege“ ab Seite 93.

Während der Verhinderungspflege wird bis zu sechs Wochen und 
während der Kurzzeitpflege bis zu acht Wochen je Kalenderjahr die 
Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes weitergezahlt.
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Betreuter Urlaub und Rehabilitationsaufenthalt
Die Verhinderungspflege kann auch für einen Urlaub genutzt werden, 
den Sie als pflegende Angehörige gemeinsam mit der an Demenz 
erkrankten Person unternehmen. Angebote für „betreute Urlaube“ 
in diesem Sinne sind in den vergangenen Jahren immer zahlreicher 
geworden. Sie werden zum Beispiel von Alzheimer-Gesellschaften, 
aber auch von anderen Anbietern organisiert. Die Deutsche Alzhei-
mer Gesellschaft hat zu diesem Thema zudem ein Infoblatt heraus-
gegeben (Factsheet 17: Urlaubsreisen für Menschen  mit Demenz 
und ihre Angehörigen).

Eine Auszeit vom Pflegealltag mit seinen Problemen kann eben-
falls ein Vorsorge- und Rehabilitationsaufenthalt bieten. Die Kranken-
kasse bestimmt nach den medizinischen Erfordernissen des Ein-
zelfalls Art, Dauer und Umfang der Leistung und berücksichtigt bei 
ihrer Entscheidung die besonderen Belange pflegender Ange höriger. 
Die Dauer der Leistung beträgt in der Regel bis zu drei Wochen. Wenn 
es aus medizinischen Gründen dringend erforderlich ist, kann der 
Aufenthalt verlängert werden. 

Kleine Auszeiten können helfen wieder neue Kraft für die Pflege zu tanken.
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Sie können Ihre Reha alleine oder in Begleitung Ihres zu pflegenden 
Angehörigen antreten. Letzteres kommt Pflegenden entgegen, die 
ihr Familienmitglied gerne in ihrer Nähe wissen, während sie selbst 
in einer Reha-Maßnahme sind. Pflegebedürftige können für diese 
Zeit ihren Anspruch auf Kurzzeitpflege einsetzen. In diesem Fall kann 
die Kurzzeitpflege auch in stationären Vorsorge- oder Rehabilita-
tionseinrichtungen erfolgen. Eine Liste mit spezialisierten Reha-
Kliniken, die gemeinsame Programme für Menschen mit Demenz 
und ihren Angehörigen anbieten, ist über die Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft erhältlich. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Kranken- und Pflege-
kasse beraten Sie sowohl zu Ihren eigenen Vorsorge- und Rehabi-
litationsmaßnahmen als auch über die unterschiedlichen Möglich-
keiten, Ihren Angehörigen in dieser Zeit gut versorgt zu wissen. 

4.4 Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

Die Pflege eines an Demenz erkrankten Menschen und den eigenen 
Beruf unter einen Hut zu bringen, ist nach wie vor eine große Her-
ausforderung. Gut zu wissen ist aber, dass es auch für Berufstätige 
inzwischen eine große Bandbreite von Unterstützungs angeboten gibt.

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung und Pflegeunterstützungsgeld 
Gerade zu Beginn einer Pflege oder bei einer plötzlichen Veränderung 
der Situation gibt es viele Dinge zu organisieren. Damit dies mit der 
notwendigen Ruhe und Vorbereitung geschehen kann, können sich 
Beschäftigte bis zu zehn Tage von ihrer Arbeit freistellen lassen. Wenn 
Sie diese Freistellung in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie auf 
Verlangen des Arbeitgebers eine ärztliche Bescheinigung über die 
voraussichtliche Pflegebedürftigkeit der oder des nahen Angehörigen 
sowie die Erforderlichkeit der Arbeits befreiung vor legen. Ein Pflege-
grad muss zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht festgestellt sein. 

Während dieser maximal zehn Tage erhalten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ein sogenanntes Pflegeunterstützungsgeld. 
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Beim Pflegeunterstützungsgeld handelt es sich um eine Entgelter-
satzleistung, deren Höhe wie beim sogenannten Kinder kranken geld 
berechnet wird. Damit werden als Brutto -Pflegeunterstützungsgeld 
90 Prozent (bei Bezug beitragspflichtiger Einmalzahlungen in den 
letzten zwölf Monaten vor der Freistellung 100 Prozent) des ausge-
fallenen Nettoarbeitsentgelts gezahlt. Der Schutz in der Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung bleibt bestehen. Das 
Pflegeunterstützungsgeld muss bei der Pflegeversicherung des pflege-
bedürftigen Familienmitglieds beantragt werden. Auch hierfür ist 
die ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Der Arbeitgeber muss sofort 
informiert werden.

Zahlreiche Unterstützungsangebote helfen im Alltag dabei, Beruf und Pflege unter einen 
Hut zu bringen.



124 Hilfe für pflegende Angehörige

Pflegezeit
Personen, die einen nahen Angehörigen zu Hause versorgen und 
in einem Betrieb mit mehr als 15 Beschäftigten arbeiten, haben 
Anspruch auf Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz. Dabei handelt 
es sich um eine sozialversicherte, vom Arbeitgeber nicht bezahlte 
Freistellung von der Arbeit für maximal sechs Monate. Möglich ist 
neben einer vollständigen auch eine teilweise Freistellung. 

Wenn Sie Pflegezeit in Teilzeit in Anspruch nehmen möchten, müssen 
Sie mit Ihrem Arbeitgeber hierüber eine schriftlich Ver ein barung 
schließen. Der Arbeitgeber hat Ihrem Wunsch zu entsprechen. Eine 
Ablehnung der teilweisen Freistellung ist nur aus dringenden betrieb-
lichen Gründen möglich. Die Pflegebedürftigkeit des nahen Ange-
hörigen muss durch eine Bescheinigung der Pflege kasse oder des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung dem Arbeitgeber 
nachgewiesen werden. 

Nach dem Pflegezeitgesetz können Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter 
in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten übrigens auch eine Frei-
stellung von der Arbeit beantragen, um einen nahen Angehörigen 
während seiner letzten Lebensphase zu begleiten. Bis zu drei Monate 
stehen hierfür zur Verfügung. 

Um während der Pflegezeit den Lebensunterhalt absichern zu 
 können, kann beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft liche 
Aufgaben (BAFzA) ein zinsloses Darlehen beantragt werden. 

Der Kranken-  und Pflegeversicherungsschutz bleibt in der Regel 
während der Pflegezeit erhalten, da während dieser Zeit regel mäßig 
eine Familienversicherung besteht. Sollte diese Möglichkeit nicht 
gegeben sein, muss sich die Pflegeperson freiwillig in der Kranken -
versicherung weiterversichern und dafür in der Regel den Min-
dest beitrag zahlen. Mit der Krankenversicherung ist automatisch 
auch die Pflegeversicherung gewährleistet. Auf Antrag erstattet die 
Pflege versicherung den Beitrag für die Kranken-  und Pflegever siche-
rung bis zur Höhe des Mindestbeitrags. Eine private Kranken-  und 
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Pflege -Pflichtversicherung bleibt grund sätzlich während der Pflege-
zeit bestehen. Auf Antrag übernimmt die Pflege kasse oder das 
private Pflegeversicherungsunternehmen des  Pflegebedürftigen den 
Beitrag zur Kranken-  und Pflegeversicherung bis zur Höhe des 
Mindestbeitrags wie bei den Sozialversicherten. Zur Absicherung 
von Pflege personen in der Arbeitslosen-, Renten-  und Unfallver-
sicherung finden Sie weitere Informationen ab Seite 127.

Familienpflegezeit
Wenn sechs Monate Pflegezeit nicht ausreichen, hilft die Familien-
pflegezeit weiter. Der Anspruch gilt gegenüber Arbeitgebern mit 
mehr als 25 Beschäftigten, ausgenommen die zu ihrer Ausbildung 
Beschäftigten. Mit der Familienpflegezeit können Sie Ihre Arbeits-
zeit bis zu 24 Monate lang reduzieren, um sich um die häusliche Pflege 
Ihres nahen Angehörigen zu kümmern. Die verbleibende Arbeits-
zeit darf dabei 15 Wochenstunden nicht unterschreiten. Eine Frei-
stellung nach dem Familienpflegezeitgesetz kann auch für die auch 
außerhäusliche Betreuung von minderjährigen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in Anspruch genommen werden. 

Auch über die Freistellungen nach dem Familienpflegezeitgesetz 
müssen Sie mit Ihrem Arbeitgeber eine schriftliche Vereinbarung 
schließen und dabei die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit 
angeben. Der Arbeitgeber hat dem Wunsch zu entsprechen, es sei 
denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. Die 
Pflegebedürftigkeit Ihres Angehörigen müssen Sie durch eine ent-
sprechende Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung nachweisen. Für die Zeit der Frei-
stellung haben Sie ebenfalls einen Rechtsanspruch auf ein zinsloses 
Darlehen des Bundesamtes für Familie und zivil gesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA). Die Förderung ist auch dann möglich, wenn in 
Betrieben mit 25 oder weniger Beschäftigten auf freiwilliger Basis 
eine Freistellung vereinbart wurde.

Das zinslose Darlehen, das beim Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) beantragt werden kann, soll 
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helfen, den Verdienstausfall während der Freistellungen nach dem 
Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz abzufedern. Es wird 
in monatlichen Raten ausgezahlt und deckt maximal die Hälfte des 
durch die Arbeitszeitreduzierung fehlenden Nettogehalts ab. Das 
Darlehen wird durch die Beschäftigten direkt beim BAFzA beantragt 
und muss nach dem Ende der Freistellung ebenfalls in Raten wie-
der zurückgezahlt werden.

Während der Familienpflegezeit zahlt der Arbeitgeber die Beiträge 
zur Rentenversicherung auf Basis des reduzierten Arbeitsentgelts 
weiter. Zusätzlich überweist die Pflegekasse der Rentenversicherung 
Beiträge für die geleistete Pflege, wenn der Aufwand hierfür min-
destens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindes-
tens zwei Tage in der Woche, und die Erwerbstätigkeit höchstens 
30 Wochenstunden beträgt. Mehr Informationen dazu finden Sie im 
folgenden Abschnitt.

Kombination von Pflegezeit und Familienpflegezeit
Pflegende Angehörige können Freistellungen nach dem Pflegezeit-
gesetz und nach dem Familienpflegezeitgesetz auch kombiniert in 
Anspruch nehmen. Die Gesamtdauer aller Freistellungsmöglich-
keiten beträgt zusammen höchstens 24 Monate, die Auszeiten müssen 
nahtlos aneinander anschließen. Nahe Angehörige können die Frei-
stellungen auch zeitgleich oder nacheinander in Anspruch nehmen 
und sich so die Pflege teilen.

Beschäftigte genießen während der Pflegezeit und der Familienpflege-
zeit einen besonderen Kündigungsschutz. Für die Inanspruch-
nahme der Freistellungen bestehen Ankündigungsfristen, die sich 
nach Art und Länge der Auszeit richten.
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4.5 Soziale Absicherung von Pflegepersonen

Wer einen Angehörigen pflegt, kann auf umfangreiche soziale 
Absicherung zählen. 

Ab dem 1. 1. 2017 sind Pflegepersonen, die einen oder mehrere  Pflege-
bedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 nicht erwerbsmäßig mindestens 
zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei 
Tage in der Woche, pflegen, in der Arbeitslosen versicherung ver-
sichert. Weitere Voraussetzung ist, dass sie unmittelbar vor Beginn 
der Pflege versicherungspflichtig zur Arbeitslosenversicherung 
waren oder Anspruch auf eine Entgelt ersatzleistung nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), in erster Linie also Arbeitslosen-
geld, hatten. Die Versicherungs pflicht besteht unabhängig von der 
Inanspruchnahme einer Pflege zeit. Die Beiträge werden allein von 
der Pflegeversicherung ge tragen. Für Pflege personen, die nach dem 
bis zum 31. 12. 2016 geltenden Recht freiwillig in der Arbeitslosen-
versicherung versichert waren, wird die freiwillige Versicherung ab 
dem 1. 1. 2017 als Pflichtversicherung (das heißt Beitragstragung 
allein durch die Pflege versicherung) fortgesetzt, solange die Pflege-
tätigkeit geleistet wird.

Hinsichtlich der Rentenversicherung gilt: Die Pflegekasse über-
weist der Rentenversicherung Beiträge für die geleistete Pflege eines 
Pflege bedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5, wenn der Aufwand für 
die nicht erwerbsmäßige Pflege bei einer oder mehreren pflegebe-
 dürf tigen Personen mindestens zehn Stunden wöchentlich, ver-
teilt auf regel mäßig mindestens zwei Tage in der Woche, umfasst und 
keine Erwerbs tätigkeit von mehr als 30 Wochenstunden ausgeübt 
wird. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Pflegegrad des 
Pflegebedürftigen sowie der bezogenen Leistungsart (nur Pflege-
geldbezug, nur Bezug von ambulanten Pflegesachleistungen oder 
Bezug der Kombinationsleistung).
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Pflegende Angehörige, die einen oder mehrere Pflegebedürftige der 
Pflegegrade 2 bis 5 nicht erwerbsmäßig mindestens zehn Stunden 
wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der 
Woche, pflegen, haben außerdem einen beitragsfreien gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz. Sie sind in diesem Rahmen während 
der Pflegetätigkeiten und bei allen Tätigkeiten und Wegen, die mit 
der Pflege zusammenhängen, gegen Unfallfolgen abgesichert.

5.  Wenn die Pflege von Menschen mit Demenz 
zu Hause nicht mehr zu leisten ist

Wenn eine Demenzerkrankung sehr weit fortgeschritten ist, kommt 
irgendwann der Zeitpunkt, an dem Angehörige mit der Pflege über -
fordert sein können. Die Entscheidung, einen lieben Menschen in 
ein Pflegeheim zu geben, fällt sicher nicht leicht. Zu bedenken ist 
allerdings, dass die Versorgung durch Pflegefachkräfte mit ihrer fun-
dierten fachlichen Ausbildung sowohl für den Pflegenden als auch 
für den Pflegebedürftigen eine Verbesserung der  Situation sein kann. 
Auch die medizinische Versorgung ist in einem Pflegeheim in der 
Regel besser zu gewährleisten. Noch ein Aspekt verdient Beachtung: 
Wenn Sie als Angehörige oder Angehöriger nicht mehr durch täg-
liche Pflege zu Hause beansprucht werden, haben Sie wieder mehr 
Zeit, Energie und auch Lust, mit dem Ihnen lieben Menschen all 
die Dinge zu machen, die zuvor vielleicht zu kurz gekommen sind.

Den Umzug in ein Pflegeheim kann man einem an Demenz Erkran-
kten schon dadurch erleichtern, dass man ihm von Anfang nicht 
zusagt, dass er niemals in ein Heim kommen wird. Steht der Zeitpunkt 
eines Umzugs hingegen unmittelbar bevor, sollten Sie ihn für den 
Betroffenen so wenig belastend wie möglich gestalten. Versuchen Sie 
ihm zum Beispiel zu erklären, welche Schritte anstehen – auch wenn 
Sie wissen, dass er nicht alles verstehen wird. Hilfreich kann auch 
sein, ihn in Vorbereitungen wie Einpacken von Sachen, die mit-
genommen werden sollen, einzubeziehen. Besonders wichtig ist, 
dass Sie Ihren an Demenz erkrankten Angehörigen nach einem 
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Umzug in ein Heim dort nicht alleine lassen. Besuchen Sie ihn viel-
mehr regelmäßig.

Auswahl eines Pflegeheims
Die Auswahl eines geeigneten Pflegeheims ist sicherlich nicht einfach. 
Viele Faktoren sind zu berücksichtigen. Nicht immer ist es dabei 
leicht, die Übersicht zu behalten. Einen ersten Überblick über zuge-
lassene Pflegeheime in der eigenen Umgebung kann man sich ver-
schaffen, indem man sich von Pflegekassen die entsprechenden Leis-
tungs- und Preisvergleichslisten zusenden lässt. Um aus diesen 
eine geeignete Einrichtung auszuwählen, sollte man sich unbedingt 
die Zeit nehmen, sich vor Ort ein genaues Bild zu machen. Dabei 
ist es hilfreich, sich vorher die Punkte zu notieren, die besondere 
Beachtung verdienen. Die nachfolgende Checkliste kann Ihnen 
hierbei helfen.

Wer eine Pflegeeinrichtung sucht, sollte Leistungen und Preise vergleichen und vor Ort einen 
eigenen Eindruck gewinnen.
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Checkliste „Auswahl eines geeigneten Pflegeheims“

•  Liegt das Heim günstig für häufige Besuche?  
•  Kann das Zimmer mit persönlichen Möbeln eingerichtet werden?  
•  Sind die Räumlichkeiten überschaubar und mit ausreichend 

 sanitären Anlagen ausgestattet?  
•  Gibt es eine Trennung zwischen Privat-  und Gemeinschaftsräumen?
•  Gibt es einen Garten oder ein anderes Freigelände?  
• Ist das Essen gut? Gibt es Wahlmöglichkeiten?  
•  Gibt es Betätigungs-  und Betreuungsangebote? Steht dafür 

g eeignetes Personal zur Verfügung?  
•  Gibt es besondere Angebote für an Demenz erkrankte  Menschen, 

wie zum Beispiel Biografiegruppen?  
•  Unterstützt das Heim die Einbeziehung von Familienange hörigen, 

zum Beispiel durch regelmäßige Angehörigentreffen?  
•  Ist Besuch jederzeit möglich?  
•  Sehen die Bewohnerinnen und Bewohner zufrieden und gut 

versorgt aus?  
•  Werden Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei wichtigen 

Entscheidungen einbezogen?  
•  Geht das Personal respektvoll mit den Pflegebedürftigen um?  
•  Interessiert sich das Personal für die Person des Pflegebedürftigen, 

seine  Lebensgeschichte, seine Vorlieben und Abneigungen? 
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Pflegende Angehörige erhalten bessere Unterstützung und Wahlmöglich
keiten bei der Pflege und zugleich mehr gesellschaftlichen Rückhalt. 

Die Pflegestärkungsgesetze:  
Übersicht Leistungen für Angehörige. 

KOSTENLOSER PFLEGEKURS
Die Pflege zu Hause verbessern: Angehörigen steht über die Pflegekasse ein 
kostenloser Pflegekurs zu. 

MEHR AUSZEITEN 
Pflegende Angehörige können jetzt bis zu sechs Wochen im Jahr eine Auszeit 
von der Pflege nehmen (Verhinderungspflege). 

BESSERE SOZIALE ABSICHERUNG* 
Ab dem 1. 1. 2017 erhalten mehr pflegende Angehörige einen  Anspruch auf 
Rentenversicherungsbeiträge. Auch der Schutz in der Arbeitslosenversicherung 
verbessert sich. 

FREISTELLUNG VOM BERUF 
Wer pflegt und berufstätig ist, kann zehn Tage Lohn ersatzleistungen in 
 Anspruch nehmen (Pflegeunterstützungsgeld) und bis zu zwei Jahre seine 
Arbeitszeit reduzieren (Familienpflegezeit und Pflegezeitgesetz). 

* gültig ab 1. 1 .2017
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VI. Rechtliche Aspekte

Menschen mit Demenz verlieren bei fortgeschrittener Erkrankung 
auch die Fähigkeit, in rechtlicher Hinsicht für sich zu sorgen. Dann ist 
es wichtig, dass Angehörige oder andere vertrauenswürdige Personen 
die Regelung der Rechtsgeschäfte übernehmen können. Es sollte daher 
rechtzeitig daran gedacht werden, eine Vorsorgevollmacht aufzu-
setzen, und man sollte sich Gedanken darüber machen, ob erforder-
lichenfalls eine Betreuung nach §§ 1896 ff. des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) eingerichtet werden sollte und wer dann gegebenenfalls 
als Betreuerin oder Betreuer in Betracht kommen könnte. Beratung 
dazu erhalten Sie beispielsweise bei anerkannten Betreuungsverei-
nen oder bei Notaren und Rechtsanwälten. Beim Bundesministerium 
der Justiz kann außerdem kostenfrei die Broschüre „Betreuungs-
recht – Mit ausführlichen Informationen zur Vorsorgevollmacht“ 
bestellt werden, die einen Überblick sowohl über die Einrichtung 
einer Betreuung im Sinne des BGB und deren Folgen als auch Hin-
weise zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht gibt.
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VII. Weitere Informationen

Kontaktadressen

Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pflege e. V. (ABVP e. V.) 
Berliner Allee 14, 30175 Hannover
Telefon: 05 11 / 51 51 11 - 0
E-Mail: dialog@abvp.de, www.abvp.de

AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.
Heinrich-Albertz-Haus, Blücherstraße 62/63, 10961 Berlin
Telefon: 0 30 / 2 63 09 - 0
E-Mail: info@awo.org, www.awo.org

Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen 
mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren 
Angehörigen  e. V. / BAG SELBSTHILFE e. V.
Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 3 10 06 - 0
E-Mail: info@bag-selbsthilfe.de, www.bag-selbsthilfe.de

Bundesverband Ambulante Dienste und  
Stationäre Einrichtungen (bad) e. V.
Annastraße 58–64, 45130 Essen 
Telefon: 02 01 / 35 40 01
E-Mail: info@bad-ev.de, www.bad-ev.de

bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V.
Friedrichstraße 148, 10117 Berlin
Telefon: 0 30 / 30 87 88 - 60
E-Mail: bund@bpa.de, www.bpa.de
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Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. 
Selbsthilfe Demenz
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin
Telefon: 0 30 / 2 59 37 95 - 0 
E-Mail: info@deutsche-alzheimer.de, www.deutsche-alzheimer.de

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG)
Otto-Suhr-Allee 115, 10585 Berlin
Telefon: 0 30 / 8 93 40 14
E-Mail: verwaltung@dag-shg.de, www.dag-shg.de

Deutsche Expertengruppe Dementenbetreuung e. V.
Landpartie Tagespflege, Pastorenweg 1, 27389 Fintel
Telefon: 0 32 21 / 1 05 69 79
E-Mail: info@demenz-ded.de, www.demenz-ded.de

Deutscher Caritasverband e. V.
Karlstraße 40, 79104 Freiburg
Telefon: 07 61 / 2 00 - 0
E-Mail: info@caritas.de, www.caritas.de

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V.
Oranienburger Straße 13–14, 10178 Berlin
Telefon: 0 30 / 2 46 36 - 0
E-Mail: info@paritaet.org, www.der-paritaetische.de

Deutsches Rotes Kreuz e. V.
Carstennstraße 58, 12205 Berlin
Telefon: 0 30 / 8 54 04 - 0
E-Mail: drk@drk.de, www.drk.de

Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.
Caroline-Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin
Telefon: 0 30 / 6 52 11 - 0
E-Mail: online-kommunikation@diakonie.de, www.diakonie.de



Weitere Informationen 135Weitere Informationen 135

Hirnliga e. V., Geschäftsstelle
Postfach 13 66, 51657 Wiehl
Telefon: 0 22 62 / 9 99 99 17
E-Mail: buero@hirnliga.de, www.hirnliga.de

Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und 
Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
Otto-Suhr-Allee 115, 10585 Berlin
Telefon: 0 30 / 31 01 89 60
E-Mail: selbsthilfe@nakos.de, www.nakos.de

Pflege in Not – Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e. V.
Bergmannstraße 44, 10961 Berlin
Telefon: 0 30 / 69 59 89 89
E-Mail: pflege-in-not@diakonie-stadtmitte.de, 
www.pflege-in-not.de 

Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
Schulstraße 22, 33311 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 97 70 - 0 
E-Mail: info@schlaganfall-hilfe.de, www.schlaganfall-hilfe.de

Verband Deutscher Alten- und Behindertenpflege e. V. (VDAB)
Im Teelbruch 132, 45219 Essen
Telefon: 0 20 54 / 95 78 - 0
E-Mail: info@vdab.de, www.vdab.de 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.
Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main
Telefon: 0 69 / 94 43 71 - 0
E-Mail: zentrale@zwst.org, www.zwst.org


